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An die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der

ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes,

Wien

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 der

ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes, Wien

(im Folgenden auch kurz "Gesellschaft" genannt),

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht:

1. PRÜFUNGSVERTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

Mit Gesellschafterbeschluss vom 19. November 2020 der ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft

des Bundes, Wien, wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 gewählt bzw. be-

stellt. Die Gesellschaft, vertreten durch den Aufsichtsrat, schloss mit uns einen Prüfungsvertrag,

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage-

bericht gemäß den §§ 269 ff UGB zu prüfen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Gesellschaft iSd § 221 UGB.

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung.

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buch-

führung die gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob

er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforde-

rungen aufgestellt wurde.

Die Prüfung zum 31. Dezember 2019 erfolgte durch einen anderen Abschlussprüfer.
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Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die

berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen. Diese

Grundsätze erfordern die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (International

Standards on Auditing (ISA)). Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender

Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses gewährleisten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich

nicht erreichen, weil jedem internen Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehlern immanent ist und

auf Grund der stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentli-

che falsche Darstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung erstreckte sich

nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.

Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum von Dezember 2020 bis März 2021

ausschließlich in den Räumlichkeiten von EY in Wien durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum die-

ses Berichtes materiell abgeschlossen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. Christoph Harreither,

Wirtschaftsprüfer, verantwortlich.

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Gesellschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei

dem die von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herausgegebenen "Allgemeine

Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe" (Beilage 2) einen integrierten Bestandteil

bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der Gesellschaft und dem Abschluss-

prüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und Haftung als

Abschlussprüfer gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten kommt § 275 UGB zur Anwen-

dung.

2. AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG VON WESENTLICHEN

POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten des Jahresab-

schlusses sind im Anhang des Jahresabschlusses und Lagebericht enthalten. Wir verweisen daher

auf die entsprechenden Angaben der Geschäftsführung im Anhang des Jahresabschlusses und im

Lagebericht.
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3. ZUSAMMENFASSUNG DES PRÜFUNGSERGEBNISSES

3.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung,

Jahresabschluss und zum Lagebericht

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest.

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir – soweit wir dies

für unsere Prüfungsaussage für notwendig erachteten – die internen Kontrollen in Teilbereichen

des Rechnungslegungsprozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes verweisen wir auf

unsere Ausführungen im Bestätigungsvermerk.

Wir haben uns im Zuge unserer Prüfungshandlungen vergewissert, dass die in der Eröffnungsbi-

lanz des Geschäftsjahres übernommenen Wertansätze den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung entsprechen und der Grundsatz der Bewertungsste-

tigkeit beachtet wurde.

Der Abschluss der ABBAG – Abbaumanagementgesellschaft des Bundes für das am 31. Dezember

2019 endende Geschäftsjahr wurde von einem anderen Abschlussprüfer geprüft, der einen Bestäti-

gungsvermerk mit einem uneingeschränkten Prüfungsurteil zu diesem Abschluss am 26. März 2020

abgegeben hat.
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3.2. Erteilte Auskünfte

Der gesetzliche Vertreter erteilte die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise. Eine vom

gesetzlichen Vertreter unterfertigte Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genom-

men.

Wir erhielten vom Abschlussprüfer des Vorjahres Zugang zu den relevanten Informationen der

geprüften Gesellschaft und über die zuletzt durchgeführte Abschlussprüfung.

3.3. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 und Abs 3 UGB

(Ausübung der Redepflicht)

3.3.1. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 UGB

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt,

die den Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beein-

trächtigen können oder die schwerwiegende Verstöße des gesetzlichen Vertreters oder von Ar-

beitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. Wesentliche Schwächen

bei der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt.

3.3.2. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 3 UGB

Der Jahresabschluss der ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes zum 31. Dezember

2020 weist eine Eigenmittelquote im Sinne des § 23 URG unter 8 % und eine fiktive Schuldentil-

gungsdauer im Sinne des § 24 URG von über 15 Jahren auf.

In Entsprechung unserer Berichtspflicht gemäß § 273 Abs 3 UGB, haben wir den gesetzlichen Ver-

treter sowie die Mitglieder des Aufsichtsrates mit Schreiben vom 15. Februar 2021 über das Vor-

liegen der Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfes gemäß

§ 22 Abs 1 Z 1 URG informiert.

Als Reaktion wurde von der Geschäftsführung ein Gutachten gemäß § 26 URG von einem Wirt-

schaftstreuhänder eingeholt, das den Reorganisationsbedarf verneint. Die Geschäftsführung geht

daher davon aus, dass kein Reorganisationsbedarf vorliegt und die Fortbestandsprognose positiv

ist.
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4. BESTÄTIGUNGSVERMERK *)

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der

ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes, Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an

diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-

ten und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember

2020 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in

Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der In-

ternational Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und

Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-

abschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesell-

schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum

des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Hinweis auf sonstige Sachverhalte

Der Abschluss der ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes für das am 31. Dezember

2019 endende Geschäftsjahr wurde von einem anderen Abschlussprüfer geprüft, der einen

Bestätigungsvermerk mit einem uneingeschränkten Prüfungsurteil zu diesem Abschluss am

26. März 2020 abgegeben hat.

unverbindliche elektronische Kopie



ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes, Wien 31. Dezember 2020

Seite 6

Verantwortlichkeiten des gesetzlichen Vertreters

und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür,

dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften

ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwen-

dig erachtet, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-

chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte

im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzuge-

ben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

anzuwenden, es sei denn, der gesetzliche Vertreter beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu li-

quidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder hat keine realistische Alternative

dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der

Gesellschaft.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,

und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Si-

cherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung

mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der

ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine sol-

che vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der

gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung.
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Darüber hinaus gilt:

 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf

diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlun-

gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein

aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen inter-

ner Kontrollen beinhalten können.

 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-

system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-

tems der Gesellschaft abzugeben.

 Wir beurteilen die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-

ten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

 Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den gesetzlichen Vertreter sowie,

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-

menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schluss-

folgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-

chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-

hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-

merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch

die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.

 Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle

und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die ge-

plante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen,

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer

Abschlussprüfung erkennen, aus.
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Beilage 1

ABBAG -
ABBAUMANAGEMENTGESELLSCHAFT DES

BUNDES, WIEN

DER

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2020

UND LAGEBERICHT
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OL_YX WT] PTXP[ EP\]VL^QaPT] _YX WPS[ LV\ PTXPW >LS[ ,(.02(/2/(212&)) ,(.02(/20&)

4& A 5 3 8 > D > 7 B 1 2 7 A 5 > F D > 7 B%
@ ? B C 5 > (0&,++&(,*$'. )*&'/.$-

BD==5 @1BB9E1 *&-'0&(',&*+/$.* +&0(+&++($0

<LQ]^XR\_P[ScV]XT\\P -+1(*0/(-/2&+) *(/*)(/2.&)

JG3 FNSLNSXP[ # DL[]XP[ JD ^( F]M ;WM< # 6Y ?;& ;[La ?V(B[( ,+-* EK@5=@ $N% EK@
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34439'3JJI[TIUIOMTMUZOMYMSSYKPINZ LMY 4[ULMY

9 7 I < A A ' G A 6 H 7 D ? G E F D 7 5 ; A G A 9
HB@ *( *( +)+) 4<E ,*( *+( +)+)

+)+) $7FC% +)*1 $E7FC%

*( GW\K]aO[Vd\O .1/(1,)&*, -*+&*

+( \YX\]SQO LO][SOLVSMRO 7[][cQO .(21+&)1 /,&*

I( 7XZX`OM I[Y LMX 3[NSaY[UO \VU
CbKRYZMSS[UOMU .(21+&)1 .2&,

J( bJXQOM )&)) ,&1

,( 4 O ] [ S O L \ V O S \ ] ^ X Q .2+(1*+&+* -0.&*

-( CO[\YXKVK^P`KXN 222(.11&1* 2*,&,

I( 9MP`SZMX 1,,(*,*&.+ 0.0&-

J( DV^QISM 3[N]MUL[UOMU *//(-.0&+2 *..&2

KJ( 3[O]NVM[VPNV O`X 3KONXZRP[VPNV [VM
>NRYZ[VPNV JV KNZXRNKTRLQN
?RZJXKNRZNX\WXYWXPNSJYYNV */(./+&)0 *+&-

KK( 3[O]NVM[VPNV O`X PNYNZ^TRLQ \WXPNYLQXRN'
KNVN DW^RJTJKPJKNV YW]RN \WU 7VZPNTZ
JKQ_VPRPN 3KPJKNV [VM BOTRLQZKNRZX_PN *-1(01.&+* *-+&1

KL( YWVYZRPN DW^RJTJ[O]NVM[VPNV )&)) )&/

.( 3L\MR[OSL^XQOX +-(+,2&/* +2&+

I( BSIUT`cQOM 3JYKPXMQJ[UOMU +-(+,2&/* +2&+

/( \YX\]SQO LO][SOLVSMRO 3^P`OXN^XQOX 00)(*0+&.1 1*,&)

I( DZM[MXU& YV]MQZ YQM UQKPZ [UZMX H *+
NISSMU 1+0&1* ,&+

J( bJXQOM 0/2(,--&00 1)2&2

0( J`S\MROX\^WWO K^\ J * LS\ /
$ 4 O ] [ S O L \ O [ Q O L X S \ % '*(+)*(*11&02 '*(+1)&-

1( \YX\]SQO JSX\OX ^XN cRXVSMRO 7[][cQO +.(,,1(,-,&1- ,/(*+/&)

2( JSX\OX ^XN cRXVSMRO 3^P`OXN^XQOX +*()1*(+-/&2* ,+()//&.

*)( J`S\MROX\^WWO K^\ J 1 LS\ 2
$ 8 S X K X a O [ P Y V Q % -(+.0()2/&2, -().2&.

**( 7[QOLXS\ _Y[ E]O^O[X
J`S\MROX\^WWO K^\ J 0 ^XN J *) ,()..(2)1&*- +(002&*

*+( E]O^O[X _YW 7SXUYWWOX ^XN _YW 7[][KQ ,()))&)) ,&)

*,( 7[QOLXS\ XKMR E]O^O[X ,().+(2)1&*- +(00/&*

*-( = K R [ O \ e L O [ \ M R ^ \\ ,().+(2)1&*- +(00/&*

*.( 3^PVd\^XQ _YX >KZS]KV[eMUVKQOX )&)) 2(-,.&-

I( @QKPZ OMJ[ULMUM =IWQZISXbKRSIOMU )&)) 2(-,.&-

*/( J^`OS\^XQ a^ 9O`SXX[eMUVKQOX )&)) *(/))&)

I( 3ULMXM $NXMQM% CbKRSIOMU )&)) *(/))&)

HE2 DLQJLQVNX # BJXZVNX HB [( DZK 9UK; # 5W =9& 9XJ^ =T(@X( ,+-* CI>4<> $L% CI>
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HB@ *( *( +)+) 4<E ,*( *+( +)+)

+)+) $7FC% +)*1 $E7FC%

*0( 9O`SXX_Y[][KQ K^\ NOW
HY[TKR[ +*)()))&)) *(+2+(+0*&,

*1( 4 S V K X a Q O ` S X X ,(+/+(2)1&*- *(,)+(11+&1

HE2 DLQJLQVNX # BJXZVNX HB [( DZK 9UK; # 5W =9& 9XJ^ =T(@X( ,+-* CI>4<> $L% CI>
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'% 1PSHU^PLX[UNY$ [UK 1L]LXZ[UNYTLZOVKLU

8Ub ?QXbUcQRcSX\ecc gebTU WU]nr TU^ 6UcdY]]e^WU^ TUc GUSX^e^Wc\UWe^Wc'
n^TUbe^WcWUcUdjUc ,*+. $Gk< ,*+.% UbcdU\\d(

8Ub ?QXbUcQRcSX\ecc gebTU e^dUb 6UQSXde^W TUb <be^TcndjU _bT^e^Wc]nrYWUb 6eSXVpXbe^W
c_gYU e^dUb 6UQSXde^W TUb <U^UbQ\^_b]& UY^ ]oW\YSXcd WUdbUeUc 6Y\T TUb KUb]oWU^c'&
;Y^Q^j' e^T 9bdbQWc\QWU TUc J^dUb^UX]U^c je fUb]YddU\^ $q ,,, 5Rc( , J<6% QeVWUcdU\\d(
6UY TUb 5eVcdU\\e^W TUc ?QXbUcQRcSX\eccUc gebTU^ TYU <be^TcndjU TUb K_\\cdn^TYW[UYd e^T
TUb _bT^e^Wc]nrYWU^ 6Y\Q^jYUbe^W UY^WUXQ\dU^( 6UY TUb 6UgUbde^W gebTU f_^ TUb
;_bdVpXbe^W TUc J^dUb^UX]U^c QecWUWQ^WU^(

6UY KUb]oWU^cWUWU^cdn^TU^ e^T HSXe\TU^ gebTU TUb <be^TcQdj TUb 9Y^jU\RUgUbde^W
Q^WUgU^TUd( 8U] K_bcYSXdcWbe^TcQdj gebTU GUSX^e^W WUdbQWU^& Y^TU] Y^cRUc_^TUbU ^eb
TYU Q] 5RcSX\ecccdYSXdQW fUbgYb[\YSXdU^ <UgY^^U QecWUgYUcU^ gebTU^( 5\\U Ub[U^^RQbU^
GYcY[U^ e^T Tb_XU^TU^ KUb\ecdU& TYU Y] <UcSXnVdcZQXb ,*,* _TUb Y^ UY^U] TUb VbpXUbU^
<UcSXnVdcZQXbU U^dcdQ^TU^ cY^T& gebTU^ RUbpS[cYSXdYWd(

8YU 7DK>8'+3 EQ^TU]YU XQddU RYcXUb [UY^U gUcU^d\YSXU^ ^UWQdYfU^ 5ecgYb[e^WU^ QeV TYU
<UcSXnVdcdndYW[UYd TUb <UcU\\cSXQVd( >] <UcSXnVdcZQXb ,*,* gebTU^ [UY^U 7DK>8'
J^dUbcdpdje^Wc]Qr^QX]U^ Y^ 5^c`beSX WU^_]]U^( K_^ UY^Ub gUYdUbXY^ gYbdcSXQVd\YSX
cdQRY\U^ 9^dgYS[\e^W [Q^^ QeSX Y] V_\WU^TU^ <UcSXnVdcZQXb QecWUWQ^WU^ gUbTU^(

'%'% 0USHNL\LXTcNLU

'%'%'% 8TTHZLXPLSSLY 0USHNL\LXTcNLU

9bg_bRU^U Y]]QdUbYU\\U KUb]oWU^cWUWU^cdn^TU gUbTU^ je 5^cSXQVVe^Wc[_cdU^ RUgUbdUd&
fUb]Y^TUbd e] `\Q^]nrYWU 5RcSXbUYRe^WU^ U^dc`bUSXU^T TUb Cedje^WcTQeUb( 8YU
`\Q^]nrYWU^ 5RcSXbUYRe^WU^ gUbTU^ \Y^UQb f_bWU^_]]U^(
5\c Cedje^WcTQeUb gYbT UY^ OUYdbQe] f_^ - ?QXbU^ jeWbe^TU WU\UWd(
5erUb`\Q^]nrYWU 5RcSXbUYRe^WU^ gebTU^ ^YSXd f_bWU^_]]U^(

'%'%(% BHJOHUSHNL\LXTcNLU

8Qc HQSXQ^\QWUfUb]oWU^ gebTU je 5^cSXQVVe^Wc' e^T =UbcdU\\e^Wc[_cdU^ QRjpW\YSX TUb
RYcXUb QeVWU\QeVU^U^ e^T Y] 6UbYSXdcZQXb ,*,* `\Q^]nrYW V_bdWUVpXbdU^ 5RcSXbUYRe^WU^
RUgUbdUd( Oeb 9b]Ydd\e^W TUb 5RcSXbUYRe^WccndjU gYbT WU^UbU\\ TYU \Y^UQbU
5RcSXbUYRe^Wc]UdX_TU WUgnX\d(

8Ub GQX]U^ TUb Cedje^WcTQeUb RUdbnWd Vpb TYU UY^jU\^U^ 5^\QWUWbe``U^4

BYUdUbY^fUcdYdY_^U^4 +* ?QXbU(
5^TUbU 5^\QWU^& 6UdbYURc' e^T <UcSXnVdcQeccdQdde^W4 f_^ - RYc +* ?QXbU^(

<UbY^WgUbdYWU LYbdcSXQVdcWpdUb Y] HY^^U TUc q +- 9Hd< +322 gUbTU^ Y] OeWQ^WcZQXb ZUgUY\c
f_\\ QRWUcSXbYURU^ e^T cY^T Y^ TUb 9^dgYS[\e^W TUc 5^\QWUfUb]oWU^c Q\c OeWQ^W e^T
5RWQ^W QecWUgYUcU^(

5erUb`\Q^]nrYWU 5RcSXbUYRe^WU^ gebTU^ ^YSXd f_bWU^_]]U^(

;UcdgUbdU WU]nr q ,*3 5Rc( + J<6 gUbTU^ ^YSXd fUbgU^TUd(

'%'%)% 5PUHU^HUSHNLU

>] ;Y^Q^jQ^\QWUfUb]oWU^ RUVY^TU^ cYSX \Q^WVbYcdYWU ;_bTUbe^WU^& TYU Q\c 5ec\UYXe^WU^
RY\Q^jYUbd gebTU^( LUYdUbc gebTU UY^U I_SXdUbWUcU\\cSXQVd& TYU 7DK>8'+3'
;Y^Q^jYUbe^WcQWU^deb TUc 6e^TUc <]R=& e] 9JG -/(***&** WUWbp^TUd& Q^ gU\SXUb TYU
5665< je +**# RUdUY\YWd Ycd(
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'%(% DTSH[M\LXTcNLU

'%(%'% 5VXKLX[UNLU [UK YVUYZPNL ELXTcNLUYNLNLUYZbUKL

6UY TUb 6UgUbde^W f_^ ;_bTUbe^WU^ gebTU^ Ub[U^^RQbU GYcY[U^ TebSX Y^TYfYTeU\\U
5RgUbde^WU^ RUbpS[cYSXdYWd(
H_gUYd UbV_bTUb\YSX& gebTU TYU c`ndUbU ;n\\YW[UYd TebSX 5RjY^ce^W RUbpS[cYSXdYWd(

'%)% AdJRYZLSS[UNLU

'%)%'% BVUYZPNL AdJRYZLSS[UNLU

8YU GpS[cdU\\e^WU^ gebTU^ ]Yd TU] RUcd]oW\YSX je cSXndjU^TU^ 9bVp\\e^WcRUdbQW RUgUbdUd(
GpS[cdU\\e^WU^ Qec K_bZQXbU^ gUbTU^& c_gUYd cYU ^YSXd fUbgU^TUd gUbTU^ e^T TUb <be^T Vpb
YXbU 6Y\Te^W gUWWUVQ\\U^ Ycd& pRUb c_^cdYWU RUdbYUR\YSXU 9bdbnWU QeVWU\ocd(

'%*% ELXIPUKSPJORLPZLU

8YU KUbRY^T\YSX[UYdU^ cY^T ]Yd TU] 9bVp\\e^WcRUdbQW e^dUb 6UTQSXd^QX]U QeV TU^ <be^TcQdj
TUb K_bcYSXd RUgUbdUd(

'%+% FbOX[UNY[TXLJOU[UN

;_bTUbe^WU^ e^T KUbRY^T\YSX[UYdU^ cY^T ]Yd TU] 8UfYcU^[ebc je] OUYd`e^[d TUb 9^dcdUXe^W
RUbUSX^Ud& g_RUY @ebcfUb\ecdU Qec @ebcn^TUbe^WU^ je] 6Y\Q^jcdYSXdQW RUbpS[cYSXdYWd
gebTU^( >] ;Q\\U TUb 8US[e^W TebSX IUb]Y^WUcSXnVd gYbT TYU 6UgUbde^W e^dUb
6UbpS[cYSXdYWe^W TUc IUb]Y^[ebcUc TebSXWUVpXbd(

'%,% _UKLX[UNLU \VU 1L]LXZ[UNYTLZOVKLU

k^TUbe^WU^ f_^ 6UgUbde^Wc]UdX_TU^ gebTU^ ^YSXd TebSXWUVpXbd(

(% 0SSNLTLPUL 4XSb[ZLX[UNLU ^[X 1PSHU^# 6L]PUU$ [UK ELXS[YZXLJOU[UN

<U]( q , 5Rc( / 5665<'<UcUdj XQd TUb 6e^T TYU ;Y^Q^jYUbe^W TUc KUbgQ\de^WcQeVgQ^TUc
TUb <UcU\\cSXQVd Y] KUbXn\d^Yc cUY^Ub 5^dUY\U Q^ TUb <UcU\\cSXQVd cYSXUbjecdU\\U^(

BYd TUb ;Y^Q^jYUbe^WcfUbUY^RQbe^W f_] +.( ?e^Y ,*+0 XQd TYU GU`eR\Y[ lcdUbbUYSX& fUbdbUdU^
TebSX TU^ 6e^TUc]Y^YcdUb Vpb ;Y^Q^jU^& TUb 5665< ' 5RRQe]Q^QWU]U^dWUcU\\cSXQVd TUc
6e^TUc $5665<% TYU OecQWU UbdUY\d& QR ,*+0 TYU Y] 6eTWUd WU^UX]YWdU^
KUbgQ\de^WcQeVgU^Te^WU^ QRjeTUS[U^( 8YU ;Y^Q^jYUbe^WcfUbUY^RQbe^W Ycd QeV e^RUcdY]]dU
8QeUb QRWUcSX\_ccU^( 9Y^U @p^TYWe^W e^dUb 9Y^XQ\de^W UY^Ub TbUY]_^QdYWU^ ;bYcd Ycd ZUT_SX
]oW\YSX( LUYdUbc Ycd ZUTU KUbdbQWc`QbdUY RUbUSXdYWd& Y] ;Q\\U UY^Ub WUcUdj\YSXU^ k^TUbe^W TUc
J^dUb^UX]U^cWUWU^cdQ^Tc TUb 5665< WU]nr q , 5Rc( + 5665<'<UcUdj& TYU KUbUY^RQbe^W
_X^U 5^WQRU f_^ <bp^TU^ e^T _X^U 9Y^XQ\de^W f_^ ;bYcdU^& c_]Yd ]Yd c_V_bdYWUb LYb[e^W& je
[p^TYWU^( >^ TU^ ?QXbU^ ,*+2 e^T ,*+3 gebTU^ [UY^U gUYdUbU^ <UcU\\cSXQVdUbjecSXpccU
cUYdU^c TUc 6e^TUc RU^odYWd& TQ TUb _`UbQdYfU 5eVgQ^T TebSX TYU OY^cUbdbnWU Qec TUb
U^TVn\\YWU^ HU^Y_b OecQWU cUYdU^c TUb @5';Y^Q^j 5< QRWUTUS[d gUbTU^ [_^^dU(

@XVQLRZ @86>DB 8 [UK 88

>] OeWU TUb 9bRbY^We^W f_^ 8YU^cd\UYcde^WU^ jeb LQXbe^W TUb Y^ q + ;Y^HdQ< WU^Q^^dU^
oVVU^d\YSXU^ >^dUbUccU^ gebTU TYU 5665< Y] ?QXb ,*+/ ]Yd TUb Eb_ZU[d\UYde^W TUc Eb_ZU[dc
E><CJH RUdbQed( 8Qc Eb_ZU[d gebTU f_] 6e^TUc]Y^YcdUbYe] Vpb ;Y^Q^jU^ $6B;% ]Yd TUb
OYU\cUdje^W Y^YdYYUbd& TQc AQ^T @nb^dU^ RUY TUb 9bcdU\\e^W UY^Uc 5^WUR_dUc je] 5^[QeV f_^
HSXe\TdYdU\^ TUb =9I5 5HH9I G9HDAJI>DC 5<& Vpb TYU UY^U =QVde^W TUc AQ^TUc e^T TUb
@nb^d^Ub AQ^TUc' e^T =i`_dXU[U^RQ^['=_\TY^W $Rjg( TUb @A='CQSXV_\WUWUcU\\cSXQVdU^%
RUcdUXd& je e^dUbcdpdjU^( 8ebSX TU^ 5^[QeV c_\\dU^ TQc AQ^T @nb^dU^ e^T TYU @A= $Rjg(
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TUbU^ CQSXV_\WUWUcU\\cSXQVdU^% f_^ YXbU^ =QVde^WcfUb`V\YSXde^WU^ RUVbUYd e^T TYU
<UVnXbTe^W TUc WUcQ]dgYbdcSXQVd\YSXU^ <\UYSXWUgYSXdc& TYU UY^U OQX\e^Wce^VnXYW[UYd
@nb^dU^c XUbf_bbeVU^ gpbTU& fUb]YUTU^ gUbTU^( 8Qc Eb_ZU[d E><CJH Rjg( TQc UbcdU
5^WUR_d Q^ TYU <\neRYWUb TUb =9I5 gQb \UYTUb ^YSXd f_^ 9bV_\W WU[bo^d(

5R BYddU)9^TU BQY ,*+0 cdQbdUdU TQc Eb_ZU[d E><CJH >> Q\c 9bWUR^Yc TUc jgYcSXU^ TU] 6B;
e^T <\neRYWUbWbe``U^ TUb =9I5 QecfUbXQ^TU\dU^ BU]_bQ^Te] _V J^TUbcdQ^TY^W $B_J%( >^
TYUcU] gebTU fUbUY^RQbd& TQcc TUb @nb^d^Ub 5ecW\UYSXcjQX\e^Wc';_^Tc $@'5;% RYc
c`ndUcdU^c /( HU`dU]RUb ,*+0 Ub^Ued UY^ 5^WUR_d je] 5^[QeV f_^ HSXe\TdYdU\^ TUb =9I5
\UWd(

>] Eb_ZU[d E><CJH >> UbV_\WdU TYU ;Y^Q^jYUbe^W TUc @'5; je] 5^[QeV TUb =9I5'HSXe\TdYdU\
UY^UbcUYdc TebSX @nb^dU^ e^T TYU @A='CQSXV_\WUWUcU\\cSXQVdU^ cU\Rcd& TYU WU]nr q ,Q
;Y^HdQ<& 6<6+( + Cb( +-0),**2 YT; 6<6+( + Cb( +,1),*+/ UY^U^ 6UYdbQW jeb
=QVde^WcQRWU\de^W U^dc`bUSXU^T YXbUb gYbdcSXQVd\YSXU^ AUYcde^WcVnXYW[UYd je UbRbY^WU^ XQddU^
e^T TYUcU^ 6UYdbQW TU] ;_^Tc e^gYTUbbeV\YSX jeb KUbVpWe^W cdU\\U^ ]eccdU^& Q^TUbUbcUYdc
TebSX TU^ 6e^T fYQ 5665< WU]nr TU^ KUbUY^RQbe^WU^ pRUb TYU 8ebSXVpXbe^W f_^
BQr^QX]U^ ^QSX q , 5Rc( , O / e^T O 0 5665<'<UcUdj jgYcSXU^ TUb GU`eR\Y[ lcdUbbUYSX
e^T TUb 5665< c_gYU jgYcSXU^ TUb 5665< e^T TU] @'5;( 8Q TQc 5^WUR_d ]Yd TU^
^_dgU^TYWU^ BUXbXUYdU^ Q^WU^_]]U^ gebTU e^T cYSX TYU 5^^QX]Uae_dU^ Vpb f_bbQ^WYWU
HSXe\TdYdU\ QeV 33&//#& Vpb ^QSXbQ^WYWU KUbRY^T\YSX[UYdU^ RUY 23&.,# e^T c_]Yd Y^cWUcQ]d
QeV 32&1+# RU\YUVU^& gebTU TQc OYU\& TQc AQ^T @nb^dU^ e^T TYU @A= $Rjg( TUbU^
CQSXV_\WUWUcU\\cSXQVdU^% f_^ YXbU^ =QVde^WcfUb`V\YSXde^WU^ je RUVbUYU^ e^T TYU <UVnXbTe^W
TUc WUcQ]dgYbdcSXQVd\YSXU^ <\UYSXWUgYSXdc je fUb]UYTU^& UbbUYSXd(

;pb TYU 6UTYU^e^W TUc 5^WUR_dc $6QbQ^WUR_d& J]dQecSXQ^WUR_d& 5ecW\UYSXcjQX\e^WU^%
RU^odYWdU TUb @'5; f_^ TUb 5665< BYddU\ Y=f 9JG 1(1,+ BY_( 8YU 5665< UbXYU\d TYUcU BYddU\
f_] 6e^T Wb_rdUY\c Q\c 8Qb\UXU^ WU]nr q 2+ 6=<& jeTU] 9JG +(,33 BY_( Qec ;Y^HdQ<'
BYddU\^ Y^ ;_b] f_^ <UcU\\cSXQVdUbjecSXpccU^( AUdjdUbU gebTU^ Q\c ^QSXbQ^WYWU 8Qb\UXU^ Q^
TU^ @'5; QecWUbUYSXd e^T f_^ TUb 5665< QeV ^e\\ QRWUgUbdUd& TQ UY^U GpS[jQX\e^W je]
TQ]Q\YWU^ OUYd`e^[d QeVWbe^T TUb RUcSXUYT]nrYW VUcdWUcdU\\dU^ KUbgUbde^Wcae_dU TUb =9I5
Q\c e^gQXbcSXUY^\YSX WQ\d( >] Bnbj ,*+3 gebTU^ TYU KUbRY^T\YSX[UYdU^ TUb =9I5 f_^ TUb ;B5
QeV 2/&/.# QeVWUgUbdUd& g_bQeV QeSX TYU 5665< YXbU ^QSXbQ^WYWU^ ;_bTUbe^WU^ WUWU^ TU^
@'5; bpS[gYb[U^T je] -+(+,(,*+2 QeV +**# QeVgUbdU^ e^T UY^U^ U^dc`bUSXU^TU^ <UgY^^
WU^UbYUbU^ [_^^dU(

5] +3( 8UjU]RUb ,*+3 XQd TUb @'5; TYU \UdjdU^ ;_bTUbe^WU^ TUb 5665< WUdY\Wd(

@XVQLRZ 28E8C0B

HUYd 5^VQ^W TUc ?QXbUc ,*+1 gebTU^ f_^ TUb @5 ;Y^Q^j 5< $@;%& TU] 6B; e^T TUb 5665<
mRUb\UWe^WU^ Q^WUcdU\\d& TYU GUVY^Q^jYUbe^W TUb @; Y] =Y^R\YS[ QeV TQc 8U'6Q^[Y^W
[_cdU^Wp^cdYWUb je cdbe[debYUbU^ $Eb_ZU[d 7>K>I5H%( 8YU @; XQd cSX\YUr\YSX Q] 3( ?e^Y ,*+1
TYU OebpS[\UWe^W YXbUb 6Q^[[_^jUccY_^ RUY TUb ;B5 RUQ^dbQWd e^T UY^U^ 5RRQe`\Q^ RYc
,*,0 f_bWU\UWd( >] OeWU TUccU^ gebTU TYU RYcXUbYWU GUVY^Q^jYUbe^W TUb @; Y^
KUbUY^RQbe^WU^ pRUb TYU 8ebSXVpXbe^W f_^ BQr^QX]U^ ^QSX q , 5Rc( , O / e^T O 0
5665<'<UcUdj f_] 3( ?e^Y ,*+1 jgYcSXU^ 6e^T e^T 5665< UY^UbcUYdc e^T 5665< e^T @;
Q^TUbUbcUYdc Wb_rdUY\c Y^ UY^U t RUY W\UYSXR\UYRU^TU] GYcY[_ Wp^cdYWUbU t TYbU[dU ;Y^Q^jYUbe^W
TUb 5665< e]WUgQ^TU\d4 $Y% UY^U RUcYSXUbdU& Q] ,*( 5`bY\ ,*,1 U^TVn\\YWU He`Ub HU^Y_b
OecQWU Y=f 9JG ,(.** BY_(& $YY% UY^ RUcYSXUbdUb bUf_\fYUbU^TUb He`Ub HU^Y_b GQX]U^ Y=f
9JG ,(*** BY_( ]Yd 9^TVn\\YW[UYd -+( 8UjU]RUb ,*,0& $YYY% UY^ He`Ub HU^Y_b H_^TUbbQX]U^
Y=f 9JG -*, BY_( ]Yd 9^TVn\\YW[UYd -+( Bnbj ,*,1 e^T $Yf% UY^U e^RUcYSXUbdU&
Y^c_\fU^jbUSXd\YSX ^QSXbQ^WYW WUcdU\\dU ]Yd -*( 5`bY\ ,*,1 U^TVn\\YWU HU^Y_b OecQWU Y=f 9JG
-(/** BY_(& g_RUY TYU @; TYU BYddU\ Qec TUb HU^Y_b OecQWU RYc je UY^U] BQhY]Q\RUdbQW f_^
9JG 322 BY_( Vpb TU^ ZnXb\YSXU^ KUb\ecdQecW\UYSX fUbgU^TU^ TQbV& TUb QeVWbe^T f_^
5RRQefUb\ecdU^ e^T _`UbQdYfU^ KUb\ecdU^ pRUb TU^ 5RRQejUYdbQe] ^_dgU^TYW cUY^ [o^^dU(
8YU =oXU TUb 5ec^edje^W TUb UY^jU\^U^ BQr^QX]U^ _bYU^dYUbd cYSX Q] OYUXe^Wc' e^T
IY\We^Wc`\Q^ TUb @; \Qed 5RRQe`\Q^( 8YU GUVY^Q^jYUbe^W TUb 5665< TebSX TU^ 6e^T UbV_\Wd
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Vpb TYU He`Ub HU^Y_b OecQWU& TU^ He`Ub HU^Y_b GQX]U^ e^T TU^ He`Ub HU^Y_b
H_^TUbbQX]U^ pRUb @bUTYd_`UbQdY_^U^ ^QSX q 2+ 6=<& Vpb TYU HU^Y_b OecQWU RYc jeb =oXU
f_^ 9JG 322 BY_( TebSX <UcU\\cSXQVdUbjecSXecc e^T Vpb TYU bUcd\YSXU HU^Y_b OecQWU Y=f
9JG ,(/+, BY_( Y] LUWU UY^Ub @bUTYd_`UbQdY_^ ^QSX q , 5Rc( + O - YK] q + 5Rc( - O ,
;Y^HdQ<(

8YU OY^cQeVgU^Te^WU^ TUb 5665< Qec TU^ @bUTYd_`UbQdY_^U^ ^QSX q 2+ 6=< e^T ^QSX q ,
5Rc( + O - YK] q + 5Rc( - O , ;Y^HdQ< fUbbUSX^Ud TYU 5665< Q^ TYU @; gUYdUb( 8YU jY^c\_c
UbXQ\dU^U^ BYddU\ pRUb 9JG 322 BY_( $<UcU\\cSXQVdUbjecSXecc% fUbbUSX^Ud TYU 5665< TUb @;
^QSX UY^U] f_^ TUb DU6;5 RUbUSX^UdU^ OY^ccQdj gUYdUb( 8Ub TQbQec UbgQSXcU^TU
OY^cWUgY^^ gYbT f_^ TUb 5665< jeb 5RWU\de^W YXbUc _`UbQdYfU^ 5eVgQ^TUc fUbgU^TUd( 8Ub
TQbpRUbXY^QecWUXU^TU <UgY^^ gYbT ZnXb\YSX Q^ TU^ 5\\UY^WUcU\\cSXQVdUb TUb 5665<
QecWUcSXpddUd(

BYd 6UcSXUYT TUb ;B5 f_] 0( HU`dU]RUb ,*+1 gebTU TU] 5^dbQW TUb @; je] 6UdbYUR UY^Ub
5RRQeWUcU\\cSXQVd ^QSX q +0, 5Rc( + 6QH5< cdQddWUWURU^( BYd TUb GpS[WQRU TUb 6Q^[\YjU^j
e^T TU] HdQbd TUc 6UdbYURc Q\c 5RRQeWUcU\\cSXQVd [_^^dU TYU @; \d KUbUY^RQbe^WU^ pRUb TYU
8ebSXVpXbe^W f_^ BQr^QX]U^ ^QSX q , 5Rc( , O / e^T O 0 5665<'<UcUdj f_] 3( ?e^Y
,*+1 BYddU\ Y] LUWU UY^Ub @bUTYd_`UbQdY_^ ^QSX q , 5Rc( + O - YK] q + 5Rc( - O , ;Y^HdQ<
QRbeVU^( EUb -+( Bnbj ,*+2 gebTU TYU HU^Y_b OecQWU jeb <n^jU $9JG -(/** BY_(%
QecWU^edjd( ;pb TU^ KUb\ecdQecW\UYSX ,*+2 RU^odYWdU TYU @; bT 9JG ,+0 BY_( TUb
fUb\ecdbQWU^TU^ IbQ^SXU e^T Y] ?QXb ,*+3 RUdbnWd TUb KUb\ecdQecW\UYSX bT 9JG 12 BY_(

>^ TU^ ?QXbU^ ,*+2 e^T ,*+3 XQd TYU @; TQ^[ TUc cSX^U\\UbU^ E_bdV_\Y_QRRQec 9JG +(,*2&/
BY_( TUb U^TVn\\YWU^ He`Ub HU^Y_b OecQWU f_bjUYdYW Q^ TYU 5665< jebpS[WUjQX\d( EUb -+(
8UjU]RUb ,*+3 RUdbeW TUb bUcd\YSX QecXQVdU^TU HdQ^T TUc He`Ub HU^Y_b >^cdbe]U^dc c_]Yd bT
9JG +(*02 BY_ e^T XQd cYSX `Ub -+(+,(,*,* RUdbQWc]nrYW ^YSXd fUbn^TUbd( 8Ub He`Ub HU^Y_b
GQX]U^ gebTU ^YSXd QecWU^edjd(

)% 4XSb[ZLX[UNLU ^[X 1PSHU^

)%'% 0USHNL\LXTcNLU

8YU 9^dgYS[\e^W TUb UY^jU\^U^ E_cdU^ TUc 5^\QWUfUb]oWU^c e^T TYU 5eVW\YUTUbe^W TUb
?QXbUcQRcSXbUYRe^W ^QSX UY^jU\^U^ E_cdU^ Ycd Qec TU] 5^\QWUc`YUWU\ UbcYSXd\YSX(

)%'%'% 8TTHZLXPLSSL ELXTcNLUYNLNLUYZbUKL

5\c Y]]QdUbYU\\Ub KUb]oWU^cWUWU^cdQ^T Ycd UY^U =_]U`QWU QecWUgYUcU^ e^T gebTU^
^edje^WcRUTY^WdU 5RcSXbUYRe^WU^ Y^ =oXU f_^ 9JG *&** $K_bZQXb 9JG ,(-33&33%
f_bWU^_]]U^(

)%'%(% BHJOHUSHNLU

>] 6UbUYSX TUc HQSXQ^\QWUfUb]oWU^c gebTU^ ^edje^WcRUTY^WdU 5RcSXbUYRe^WU^ Y^ =oXU
f_^ 9JG ,.(,-3&0+ $K_bZQXb 9JG ,0(2*+&12% f_bWU^_]]U^(
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)%(% DTSH[M\LXTcNLU

)%(%'% 5VXKLX[UNLU [UK YVUYZPNL ELXTcNLUYNLNLUYZbUKL

8YU ;bYcdYW[UYd TUb ;_bTUbe^WU^ cdU\\d cYSX V_\WU^TUb]QrU^ TQb4

He]]U
TQf_^ ]Yd UY^Ub GUcd\QeVjUYd f_^
]UXb Q\c + ?QXb

,*,* ,*+3 ,*,* ,*+3

9JG 9JG 9JG 9JG

;_bTUbe^WU^ Qec AYUVUbe^WU^ e^T
AUYcde^WU^ //,(-,/&*. 1+/(3*3&// *&** *&**

;_bTUbe^WU^ WUWU^pRUb fUbRe^TU^U^
J^dUb^UX]U^ +3,(/0-&-2 +(,3*(**/(*0+&10 *&** *&**

c_^cdYWU ;_bTUbe^WU^ e^T
KUb]oWU^cWUWU^cdn^TU -(,..(110&+3 -(,..(110&,/ .,(.+*&** .,(.+*&**

He]]U -(323(00.&0+ +(,3-(30/(1.1&/0 .,(.+*&** .,(.+*&**

)%(%'%'% 5VXKLX[UNLU H[Y <PLMLX[UNLU [UK <LPYZ[UNLU

8YU ;_bTUbe^WU^ Qec AYUVUbe^WU^ e^T AUYcde^WU^ cdQ]]U^ Y] LUcU^d\YSXU^ Qec TUb
LUYdUbfUbbUSX^e^W f_^ 5eVgU^Te^WU^(

)%(%'%(% BVUYZPNL 5VXKLX[UNLU

8YU c_^cdYWU^ ;_bTUbe^WU^ RUcdUXU^ Y] LUcU^d\YSXU^ WUWU^pRUb TUb @5';Y^Q^j 5< $@;%
Qec TU] Eb_ZU[d 7YfYdQc( 8YU c_^cdYWU^ ;_bTUbe^WU^ WUWU^pRUb TUb @; UbWURU^ cYSX Y]
LUcU^d\YSXU^ Qec QeVWU\QeVU^U^ OY^cU^& gU\SXU Y] OeWU TUb @bUTYd_`UbQdY_^U^ Q^ TYU @;
fUbbUSX^Ud gUbTU^( 8YUcU^ ;_bTUbe^WU^ cdUXU^ Y^ W\UYSXUb =oXU KUbRY^T\YSX[UYdU^
WUWU^pRUb TU] 6e^T WUWU^pRUb(

)%)% 0RZP\L ALJOU[UNYHINXLU^[UN

)%)%'% CXHUYPZVXPYJOL @VYZLU

8YU dbQ^cYd_bYcSXU^ E_cdU^ gUbTU^ ]Yd 9JG 3(*.3(201&++ $K_bZQXb 9JG +*(.2,(,2.&-,%
QecWUgYUcU^ e^T RUcdUXU^ Y] LUcU^d\YSXU^ Qec UY^U] 8YcQWY_ Qec TU^ U^TVn\\YWU^ He`Ub
HU^Y_b OecQWU^ $Eb_ZU[d 7YfYdQc%( 8Qc 8YcQWY_ gYbT pRUb TYU AQeVjUYd TUb 8Qb\UXU^ $gU\SXU
cYSX QeV TYU TQXY^dUb\YUWU^TU^ 6e^TUcQ^\UYXU^ RUWbp^TU^% \Y^UQb QeVWU\ocd(

)%*% 4PNLURHWPZHS

8Qc HdQ]][Q`YdQ\ cdUXd e^fUbn^TUbd ]Yd 9JG 1*(***&** je 6eSXU(

)%*%'% ;HWPZHSXdJRSHNLU

)%*%'%'% >PJOZ NLI[UKLUL ;HWPZHSXdJRSHNLU

8YU ^YSXd WURe^TU^U @Q`YdQ\bpS[\QWU bUce\dYUbd Qec <UcU\\cSXQVdUbjecSXpccU^ Qec TU] ?QXb
,*+1 e^T ,*+2 e^T RU\neVd cYSX `Ub -+( 8UjU]RUb ,*,* QeV 9JG +(./0(+,,&/* $K_bZQXb 9JG
+(./0(+,,&/*%(
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)%*%(% 1PSHU^NL]PUU

8Ub 6Y\Q^jWUgY^^ Vpb TQc ?QXb ,*,* RU\neVd cYSX QeV 9JG -(,0,(3*2&+. $K_bZQXb
9JG +(-*,(22,(1//&2/%(
>^ TYUcU] 6UdbQW Ycd UY^ <UgY^^f_bdbQW Qec TU] ?QXb ,*+3 Y^ =oXU f_^ 9JG ,+*(***&**
U^dXQ\dU^(
8Ub 6Y\Q^jWUgY^^ ,*+2 Y^ =oXU f_^ 9JG +(,3,(,1+(,1.&., gebTU ]Yd 6UcSX\ecc f_]
*3(*+(,*,* Q] *3(*+(,*,* jeb <n^jU QecWUcSXpddUd( LUYdUbc gebTU^ f_] 6Y\Q^jWUgY^^
,*+3 9JG +*(.*+(.2+&.- ]Yd 6UcSX\ecc f_] ,-(*0(,*,* Q] *+(*1(,*,* QecWUcSXpddUd(

)%+% AdJRYZLSS[UNLU

)%+%'% BVUYZPNL AdJRYZLSS[UNLU

8YU c_^cdYWU^ GpS[cdU\\e^WU^ RUcdUXU^ Qec V_\WU^TU^ E_cYdY_^U^4

-+(+,(,*,* -+(+,(,*+3

9JG 9JG

GpS[cdU\\e^WU^ Vpb KUb`V\YSXde^WU^ WUWU^pRUb 5bRUYd^UX]Ub^ .0(1**&** ,*(2**&**

H_^cdYWU GpS[cdU\\e^WU^ ++0(2/*&** +(3/.(0/*&**

He]]U +0-(//*&** +(31/(./*&**

>^ TU^ c_^cdYWU^ GpS[cdU\\e^WU^ cY^T Y] LUcU^d\YSXU^ GpS[cdU\\e^WU^ Vpb BYdQbRUYdUb`bn]YU^
e^T 5eVcYSXdcbQdcfUbWpde^WU^ U^dXQ\dU^& c_gYU 5eVgU^Te^WU^ Vpb TYU 9bcdU\\e^W e^T EbpVe^W
TUc ?QXbUcQRcSX\eccUc(

)%,% ELXIPUKSPJORLPZLU

8YU 5eVW\YUTUbe^W TUb KUbRY^T\YSX[UYdU^ WU]nr q ,,/ 5Rc( 0 e^T q ,-1 O + Q e^T R J<6
cdU\\d cYSX V_\WU^TUb]QrU^ TQb4

G U c d \ Q e V j U Y d

He]]U RYc + ?QXb jg( + e^T / ? pRUb / ?QXbU

9JG 9JG 9JG 9JG

KUbRY^T\YSX[UYdU^ Qec ,*,* .*(2*2&,1 .*(2*2&,1 *&** *&**

AYUVUbe^WU^ e^T AUYcde^WU^ ,*+3 .*/(.0/&/3 .*/(.0/&/3 *&** *&**

c_^cdYWU KUbRY^T\YSX[UYdU^ ,*,* -(/2,(301(2*0&1/ -(,1*(2+1&1/ ,**(***(***&** -(-13(030(323&**

,*+3 -(/2,(30.(/0+&*0 -(,01(/1,&*0 *&** -(/13(030(323&**

He]]U ,*,* -(/2-(**2(0+/&*, -(-++(0,0&*, ,**(***(***&** -(-13(030(323&**

He]]U ,*+3 -(/2-(-1*(*,0&0/ -(01-(*-1&0/ *&** -(/13(030(323&**

)%,%'% BVUYZPNL ELXIPUKSPJORLPZLU

8YU c_^cdYWU^ KUbRY^T\YSX[UYdU^ RUcdUXU^ Y] LUcU^d\YSXU^ Qec f_] 9YWU^dp]Ub WUgnXbdU^
8Qb\UXU^( 5ec TU] Eb_ZU[d 7YfYdQc RUcdUXU^ `Ub -+(+,(,*,* KUbRY^T\YSX[UYdU^ Y^ =oXU f_^
9JG -(/2,(233(-//&+3 $ K_bZQXb 9JG -(/2,(233(-//&,/%(
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)%-% @HYYP\L ALJOU[UNYHINXLU^[UN

8YU `QccYfU GUSX^e^WcQRWbU^je^W jUYWd UY^U^ LUbd f_^ 9JG +3(/..(+/-&*1 $Y] K_bZQXb
9JG ,-(*21(//0&1.% e^T RUcdUXd Y] LUcU^d\YSXU^ Qec UY^U] 5WY_ Rjg( 8YcQWY_ Qec TU^
U^TVn\\YWU^ He`Ub HU^Y_b OecQWU^ $Eb_ZU[d 7YfYdQc%( 8Qc 5WY_)8YcQWY_ gYbT pRUb TYU AQeVjUYd
TUb 8Qb\UXU^ $gU\SXU cYSX QeV TYU TQXY^dUb\YUWU^TU^ 6e^TUcQ^\UYXU^ RUWbp^TU^% \Y^UQb
QeWU\ocd(

)%.% 7HMZ[UNY\LXObSZUPYYL

8YU =QVde^WcfUbXn\d^YccU bUce\dYUbU^ Qec TU] KUbdbQW jgYcSXU^ 5665< e^T @nb^d^Ub
5ecW\UYSXcjQX\e^Wc';_^Tc $@5;% e^T RUdbQWU^ 9JG .,2(+10(.03&,* $K_bZQXb
9JG +(0+*(03/(**.&00%( 8YU 5RgUYSXe^W WUWU^pRUb TU] K_bZQXb bUce\dYUbd Qec
TUb 9bVp\\e^W cn]d\YSXUb KUb`V\YSXde^WU^ TebSX TU^ @5; $6QbQ^WUR_d& J]dQecSXQ^WUR_d&
GpS[[QeV%& c_TQcc TYU 5665< Qec TYUcU^ ;Y^Q^jYUbe^WcjecQWU^ [UY^U

5ecjQX\e^WcfUb`V\YSXde^WU^ ]UXb WUWU^pRUb TU] @5; XQd(

*% 4XSb[ZLX[UNLU ^[X 6L]PUU$ [UK ELXS[YZXLJOU[UN

8YU <UgY^^' e^T KUb\ecdbUSX^e^W Ycd ^QSX TU] <UcQ]d[_cdU^fUbVQXbU^ QeVWUcdU\\d(

*%'% DTYHZ^LXScYL

8YU J]cQdjUb\ocU RUdbQWU^ 9JG /20(2-*&+- $K_bZQXb 9JG .+,(*/,&-.% e^T fUbn^TUbdU^ cYSX
TQ]Yd e] 9JG +1.(111&13( 8YU J]cQdjUb\ocU RUcdUXU^ Y] LUcU^d\YSXU^ Qec TUb
LUYdUbfUbbUSX^e^W f_^ 8YU^cd\UYcde^WU^ QeVWbe^T TUc 8YU^cd\UYcde^WcfUbdbQWUc&
QRWUcSX\_ccU^ jgYcSXU^ 5665<'5RRQe]Q^QW]U^dWUcU\\cSXQVd TUc 6e^TUc e^T TUb =6>'
6e^TUcX_\TY^W 5< e^T gUbTU^ cUYd TU] ?QXb ,*+2 cUYdU^c TUb 5665< BYdQbRUYdUb Q^ TQc
6B; pRUb\QccU^ e^T TUb U^dcdQ^TU^U 5eVgQ^T WU]nr TUb WUdb_VVU^U^ KUbUY^RQbe^W f_]
6B; QRWUW_\dU^( LUYdUbc gUbTU^ cUYd TUb <bp^Te^W TUb 7DK>8'+3';Y^Q^jYUbe^WcQWU^deb
TUc 6e^TUc <]R= Gne]\YSX[UYdU^ \d( QRWUcSX\_ccU^U] BYUdfUbdbQW c_gYU cUYdU^c TUb
5665< UbRbQSXdU EUbc_^Q\QeVgU^Te^WU^ Q^ TYUcU gUYdUbfUbbUSX^Ud(

*%(% BVUYZPNL ILZXPLISPJOL 4XZXbNL

8YU c_^cdYWU^ RUdbYUR\YSXU^ 9bdbnWU RUdbQWU^ 9JG /(32,&*2 $K_bZQXb 9JG 0-(*20&22% e^T
RUcdUXU^ Y] LUcU^d\YSXU^ Qec TUb 5eV\oce^W f_^ GpS[cdU\\e^WU^(

*%)% @LXYVUHSH[M]HUK

8Ub EUbc_^Q\QeVgQ^T XQd cYSX WUWU^pRUb TU] K_bZQXb e] 9JG 20(,2.&,2 QeV
9JG 333(/22&2+ fUbn^TUbd(

*%)%'% 0[M]LUK[UNLU MdX 0IMLXZPN[UNLU [UK <LPYZ[UNLU HU ILZXPLISPJOL
=PZHXILPZLX\VXYVXNRHYYL

,*,* ,*+3

9JG 9JG

AUYcde^WU^ Q^ RUdbYUR\YSXU BYdQbRUYdUbf_bc_bWU[QccU +0(/0,&*2 +,(-0/&30

He]]U +0(/0,&*2 +,(-0/&30
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*%*% 0IYJOXLPI[UNLU H[M PTTHZLXPLSSL ELXTcNLUYNLNLUYZbUKL [UK BHJOHUSHNLU

*%*%'% @SHUTbePNL 0IYJOXLPI[UNLU

8YU `\Q^]nrYWU^ 5RcSXbUYRe^WU^ RUdbQWU^ Y] <UcSXnVdcZQXb 9JG ,.(,-3&0+ e^T
fUbn^TUbdU^ cYSX TQ]Yd WUWU^pRUb TU] K_bZQXb e] 9JG '.(30,&+0(

*%+% BVUYZPNL ILZXPLISPJOL 0[M]LUK[UNLU

*%+%'% aIXPNL ILZXPLISPJOL 0[M]LUK[UNLU

8YU pRbYWU^ RUdbYUR\YSXU^ 5eVgU^Te^WU^ RUdbQWU^ 9JG 103(-..&11 e^T fUbn^TUbdU^ cYSX
WUWU^pRUb TU] K_bZQXb e] 9JG '.*(/*1&02( 8YU pRbYWU^ RUdbYUR\YSXU^ 5eVgU^Te^WU^
RUY^XQ\dU^ Y] LUcU^d\YSXU^ GUSXdc' e^T 6UbQde^WcQeVgU^Te^WU^& BYUdQeVgU^Te^WU^&
KUbcYSXUbe^Wc`bn]YU^ e^T gUYdUbfUbbUSX^UdU @_cdU^ TUb l65<(
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ABBAG-Abbaumanagementgesellschaft des Bundes
Taborstraße 1-3/OG. 14
1020 Wien

Nr. Text kumuliert Afa Afa laufend Zuschreibungen Zugang Abgang kumuliert Afa
01.01.2020 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. A N L A G E V E R M Ö G E N

I. I m m a t e r i e l l e
V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e

1. gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Vorteile 21.360,00 0,00 0,00 0,00 21.360,00 0,02 0,02 21.359,98 0,00 0,00 0,00 0,00 21.359,98
Z W I S C H E N S U M M E 21.360,00 0,00 0,00 0,00 21.360,00 0,02 0,02 21.359,98 0,00 0,00 0,00 0,00 21.359,98

II. S a c h a n l a g e n
1. Bauten auf fremden Grund 38.970,00 0,00 0,00 0,00 38.970,00 33.124,49 29.227,48 5.845,51 3.897,01 0,00 0,00 0,00 9.742,52
2. andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 182.411,37 1.663,93 30.786,18 0,00 153.289,12 77.707,55 56.208,74 104.703,82 20.342,60 0,00 0,00 27.966,04 97.080,38
Z W I S C H E N S U M M E 221.381,37 1.663,93 30.786,18 0,00 192.259,12 110.832,04 85.436,22 110.549,33 24.239,61 0,00 0,00 27.966,04 106.822,90

III. F i n a n z a n l a g e n
1. Beteiligungen 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. sonstige Ausleihungen 4.585.735.489,00 0,00 0,00 0,00 4.585.735.489,00 3.592.423.295,13 3.590.301.675,97 993.312.193,87 2.121.619,16 0,00 0,00 0,00 995.433.813,03

Z W I S C H E N S U M M E 4.585.735.489,00 35.000,00 0,00 0,00 4.585.770.489,00 3.592.423.295,13 3.590.336.675,97 993.312.193,87 2.121.619,16 0,00 0,00 0,00 995.433.813,03

S U M M E 4.585.978.230,37 36.663,93 30.786,18 0,00 4.585.984.108,12 3.592.534.127,19 3.590.422.112,21 993.444.103,18 2.145.858,77 0,00 0,00 27.966,04 995.561.995,91

AbschreibungsbewegungenBuchwerteAnschaffungs- bzw. Herstellungskosten

A N L A G E N S P I E G E L 

WT: Schachner Partner WP u. Stb GmbH Co KG, Graz DVR: 741876 RZLBIL (c) RZLunverbindliche elektronische Kopie
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft wurde am 4. September 2014 gegründet und am 16. September 2014 im Firmenbuch

eingetragen.

Die Geschäftstätigkeit umfasste bis 6. November 2015 den Erwerb und die Verwaltung der Anteile an

einer Abbaugesellschaft (HETA ASSET RESOLUTION AG).

Aufgrund des Mandatsbescheids der Österreichischen Finanzmarkaufsicht (FMA) vom 1. März 2015

wurde die gesetzlich vorgesehene Übertragung der Abbaugesellschaft auf die ABBAG nicht

durchgeführt.

Mit den Änderungen des ABBAG-Gesetzes im Zuge der Bundesgesetzt kundgetan im BGBl. I Nr.

127/2015, BGBl. I Nr. 69/2016, BGBl. I Nr. 107/2017 und BGBl. I Nr. 12/2020 änderte sich sowohl der

Aufgabenbereich der ABBAG-Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes als auch deren

Gesellschaftsform.

Die ABBAG wurde per 11. Dezember 2015 rückwirkend zum 1. Jänner 2015 in eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung umgewandelt und in ABBAG – Abbaumanagementgesellschaft des Bundes

umbenannt. Der Unternehmensgegenstand besteht seitdem aus

 der Verwaltung einschließlich der Verwertung von Anteilen und Vermögensrechten des Bundes

und der Gesellschaft an Abbaugesellschaften und Rechtsträgern gem § 1 FinStaG, sowie

 der Erbringung von Dienstleistungen und dem Ergreifen von Maßnahmen, die jeweils für eine

bestmögliche Verwertung des Vermögens und die Liquidation einer Abbaugesellschaft

erforderlich oder zur Wahrung der in § 1 FinStaG genannten öffentlichen Interessen geboten

sind

 der Erbringung von Dienstleistungen und dem Ergreifen von finanziellen Maßnahmen

zugunsten von Unternehmen gemäß § 3b Abs. 1, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und

Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten dieser Unternehmen im Zusammenhang mit der
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Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirtschaftlichen

Auswirkungen geboten sind.

Es wurden für die ABBAG und deren Unternehmensfortführungen keine Risiken im Zusammenhang

mit der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 festgestellt.

Errichtung einer Tochtergesellschaft

Am 27. März 2020 hat die ABBAG im Auftrag des Bundesministers für Finanzen gemäß § 2 Abs 2a

ABBAG-Gesetz eine Tochtergesellschaft – die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH

(COFAG) – errichtet. Der Unternehmensgegenstand der COFAG umfasst ausschließlich die Erbringung

von Dienstleistungen und das Ergreifen von finanziellen Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 ABBAG-

Gesetz, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von

Unternehmen gemäß § 3b Abs. 1 ABBAG-Gesetz im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Erregers

SARS-CoV-2 (COVID-19) und den dadurch verursachten wirtschaftlichen Auswirkungen geboten sind.

Die durch die COFAG zu ergreifenden finanziellen Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 ABBAG Gesetz

werden gegenüber der COFAG durch die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)

refinanziert.

Projekt PIGNUS I und II

Mit dem Vergleich zwischen ABBAG und Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) über die

verbleibenden Forderungen der ABBAG an den KAF aus dem Projekt PIGNUS I konnten beide Projekte

erfolgreich abgeschlossen werden.

Projekt CIVITAS

Seit Anfang des Jahres 2017 wurden von der KA Finanz AG (KF), dem BMF und der ABBAG

Überlegungen angestellt, die Refinanzierung der KF im Hinblick auf das De-Banking kostengünstiger

zu strukturieren (Projekt CIVITAS). Die KF hat schließlich am 9. Juni 2017 die Zurücklegung ihrer

Bankkonzession bei der FMA beantragt und einen Abbauplan bis 2026 vorgelegt. Im Zuge dessen wurde

die bisherige Refinanzierung der KF in Vereinbarungen über die Durchführung von Maßnahmen nach
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§ 2 Abs. 2 Z 5 und Z 6 ABBAG-Gesetz vom 9. Juni 2017 zwischen Bund und ABBAG einerseits und

ABBAG und KF andererseits Großteils in eine – bei gleichbleibendem Risiko günstigere – direkte

Finanzierung der ABBAG umgewandelt: (i) eine besicherte, am 20. April 2027 endfällige Super Senior

Zusage iHv EUR 2.400 Mio., (ii) ein besicherter revolvierender Super Senior Rahmen iHv EUR 2.000

Mio. mit Endfälligkeit 31. Dezember 2026, (iii) ein Super Senior Sonderrahmen iHv EUR 302 Mio. mit

Endfälligkeit 31. März 2027 und (iv) eine unbesicherte, insolvenzrechtlich nachrangig gestellte mit 30.

April 2027 endfällige Senior Zusage iHv EUR 3.500 Mio., wobei die KF die Mittel aus der Senior

Zusage bis zu einem Maximalbetrag von EUR 988 Mio. für den jährlichen Verlustausgleich verwenden

darf, der aufgrund von Abbauverlusten und operativen Verlusten über den Abbauzeitraum notwendig

sein könnte. Die Höhe der Ausnutzung der einzelnen Maßnahmen orientiert sich am Ziehungs- und

Tilgungsplan der KF laut Abbauplan. Die Refinanzierung der ABBAG durch den Bund erfolgt für die

Super Senior Zusage, den Super Senior Rahmen und den Super Senior Sonderrahmen über

Kreditoperationen nach § 81 BHG, für die Senior Zusage bis zur Höhe von EUR 988 Mio. durch

Gesellschafterzuschuss und für die restliche Senior Zusage iHv EUR 2.512 Mio. im Wege einer

Kreditoperation nach § 2 Abs. 1 Z 3 iVm § 1 Abs. 3 Z 2 FinStaG.

Die Zinsaufwendungen der ABBAG aus den Kreditoperationen nach § 81 BHG und nach § 2 Abs. 1 Z

3 iVm § 1 Abs. 3 Z 2 FinStaG verrechnet die ABBAG an die KF weiter. Die zinslos erhaltenen Mittel

über EUR 988 Mio. (Gesellschafterzuschuss) verrechnet die ABBAG der KF nach einem von der

OeBFA berechneten Zinssatz weiter. Der daraus erwachsende Zinsgewinn wird von der ABBAG zur

Abgeltung ihres operativen Aufwandes verwendet. Der darüberhinausgehende Gewinn wird jährlich an

den Alleingesellschafter der ABBAG ausgeschüttet.

Mit Bescheid der FMA vom 6. September 2017 wurde dem Antrag der KF zum Betrieb einer

Abbaugesellschaft nach § 162 Abs. 1 BaSAG stattgegeben. Mit der Rückgabe der Banklizenz und dem

Start des Betriebs als Abbaugesellschaft konnte die KF lt Vereinbarungen über die Durchführung von

Maßnahmen nach § 2 Abs. 2 Z 5 und Z 6 ABBAG-Gesetz vom 9. Juni 2017 Mittel im Wege einer

Kreditoperation nach § 2 Abs. 1 Z 3 iVm § 1 Abs. 3 Z 2 FinStaG abrufen. Per 31. März 2018 wurde die

Senior Zusage zur Gänze (EUR 3.500 Mio.) ausgenutzt. Für den Verlustausgleich 2018 benötigte die

KF rd EUR 216 Mio. der verlustragenden Tranche. 2019 betrugt der Verlustausgleich rd EUR 78 Mio.,

der Verlustausgleich für 2020 steht noch nicht fest. Somit steht die Senior Zusage zum 31. Dezember

2020 mit rd. EUR 3.206 Mio. zu Buche (VJ EUR 3.284 Mio.).

In den Jahren 2018 und 2019 hat die KF dank des schnelleren Portfolioabbaus EUR 1.208,5 Mio. der

endfälligen Super Senior Zusage vorzeitig an die ABBAG zurückgezahlt. Per 31. Dezember 2020 betrug
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der restlich aushaftende Stand des Super Senior Instruments somit rd EUR 1.068 Mio. (VJ EUR 1.068

Mio.) Der Super Senior Rahmen wurde nicht ausgenutzt.

Der Super Senior Rahmen wurde zum Stichtag 2020, wie im Vorjahr, ebenfalls nicht ausgenutzt.

Insgesamt betrugen die aushaftenden Darlehen an die KF per 31. Dezember 2020 rd EUR 4.274 Mio.

(VJ EUR 4.352 Mio.).

2. Voraussichtliche Entwicklung und die Risiken des
Unternehmens

Die ABBAG ist von den Kapitalzuschüssen des Bundes als ihrem Alleingesellschafter abhängig. Durch

den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung gemäß § 2 Abs. 5 ABBAG-Gesetz am 14. Juni 2016

wurde die Finanzierung der ABBAG langfristig sichergestellt.

Aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung von Maßnahmen nach § 2 Abs. 2 Z 5 und

Z 6 ABBAG-Gesetz vom 9. Juni 2017 zwischen Bund und ABBAG wurde die Finanzierung der

Passivseite der KF durch die ABBAG langfristig insofern sichergestellt, als das die Verpflichtung der

ABBAG zur Rückzahlung an den Bund mit der Höhe der Rückführungen der KF an die ABBAG

limitiert wurde. Sollten die Rückzahlungen der KF höher sein als gemäß der konservativen Annahmen

im Abbauplan erwartet, können diese Mittel über eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter

rückgeführt werden.

Die Finanzierung der Tochtergesellschaft der ABBAG, der COFAG, ist ebenfalls durch eine

Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und der COFAG langfristig sichergestellt. Für die von

der COFAG zu ergreifenden finanziellen Maßnahmen wurden ebenfalls entsprechende

Finanzierungsvereinbarungen zwischen Bund und COFAG abgeschlossen.

Darüber hinaus ergeben sich geringe Risiken aus der laufenden operativen Geschäftstätigkeit der

ABBAG im Zusammenhang mit der Beauftragung von Dienstleistungen. Im Jahr 2021 sind externe

Dienstleistungen von TEUR 310 (VJ TEUR 350) geplant.
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3. Public-Corporate-Governance-Kodex

Der Österreichische Bundes-Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) beinhaltet Maßnahmen

und Bestimmungen, die ein hohes Maß an Corporate Governance in staatseigenen Unternehmen

festlegen. Die ABBAG erachtet diesen Kodex als wichtigen Leitfaden und hat daher die Beachtung der

Regeln des B-PCGK in den Satzungen implementiert.

Als konkrete Maßnahmen wurden im Gesellschaftervertrag die strengen Vorgaben der Bestimmungen

des B-PCGK implementiert und dienen als Grundlage für die Geschäftsgebarung der Organe. Auf dieser

Grundlage werden die Bestimmungen des B-PCGK sukzessive durch Implementierung der jeweiligen

gesellschaftsrechtlichen Dokumente umgesetzt.

Als weitere Konsequenz verpflichtet sich die ABBAG jährlich über die Einhaltung des Kodex zu

berichten. Die Einhaltung der Regeln wird alle fünf Jahre durch einen externen Auditor überprüft. Eine

solche Überprüfung fand 2019 statt und hat zu folgender Beurteilung geführt:

Die K- und C-Regeln des Public Corporate Governance Kodex des Bundes wurden mit folgender

Ausnahme eingehalten:

 Nach Regel 15.1.3 ist es verpflichtend, dass der Bericht insb. eine Darstellung der

Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung, Vergütung der Geschäftsleitung und

Mitglieder des Überwachungsorgans und Berücksichtigung von Genderaspekten in der

Geschäftsleitung und im Überwachungsorgan zu enthalten hat. Dieser Regel wird aber mit

Bezugnahme auf Regel 12.2 (die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der

Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans bedarf der Zustimmung der Betroffenen) nicht

gefolgt. Als Begründung werden hierfür datenschutzrechtliche Gründe angegeben, da die

Geschäftsführung nur aus einer Person besteht.

4. Sonstige Angaben

Finanzinstrumente, Risiken und Strategien

Die Gesellschaft setzte 2020 keine derivativen Finanzinstrumente ein.
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Allgemeine 
Auftragsbedingungen 

für Wirtschaftstreuhandberufe 
(AAB 2018) 

 
 
Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018 
 
 

Präambel und Allgemeines 
 
(1)  Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über 
vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in 
Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische 
Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von 
Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2 
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien 
des Auftrages werden in Folge zum einen „Auftragnehmer“, zum anderen 
„Auftraggeber“ genannt). 
 
(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftstreuhandberufe gliedern sich in zwei Teile: Die 
Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die 
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers 
(Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß 
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 in 
der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine 
abweichenden Bestimmungen für diese enthält. 
 
(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese 
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, 
zu ersetzen. 
 
 

I.TEIL 
 

1. Umfang und Ausführung des Auftrages 
 
(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der 
schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche 
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4): 
 
(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die 
Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten: 
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom 
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom 
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die 
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht 
ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen 

Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen. 
b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen. 
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern. 
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten 
Steuern.  
Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu 
honorieren. 
 
(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren 
Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu 
nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger 
Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden 
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen wahrgenommen 
worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche 
Beauftragung. 
 
(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß §§ 2 
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten 
Beauftragung. 
 
(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei 
Sachverständigentätigkeit. 

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur 
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des 
Auftrages hinaus. 
 
(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des 
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen 
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des 
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter 
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer 
auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit 
unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage. 
 
(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen 
ausschließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches 
Recht ist  nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu 
berücksichtigen.  
 
(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der 
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder 
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich 
abgeschlossene Teile eines Auftrages. 
 
(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der 
Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der 
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren 
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen 
elektronisch ein, so handelt er – mangels ausdrücklicher gegenteiliger 
Vereinbarung – lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem 
einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder 
Wissenserklärung dar. 
 
(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des 
Auftragsverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, 
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des 
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Auftragnehmer verpflichtet. 
 
 

2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung 
 
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer 
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des 
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in 
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben 
wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. 
Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. 
 
(2)  Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und 
übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu 
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen 
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt 
dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er 
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu 
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu 
wahren. 
 
(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der 
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen 
im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit 
schriftlich zu bestätigen.  
 
(4)  Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen 
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken 
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten. 
 
(5)  Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die 
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind 
bestmögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, 
nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden 
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich. 
 
(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle 
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der  
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die 
Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten 
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene 
Adresse vornehmen lassen. 
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3. Sicherung der Unabhängigkeit 
 
(1)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um 
zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des 
Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf 
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen. 
 
(2)  Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür 
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive 
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 
vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch 
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von 
Befangenheits- oder Ausschließungsgründen und Interessenkollisionen in 
einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet 
und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch 
ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den 
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 
WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der 
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht 
jederzeit widerrufen. 
 
 

4. Berichterstattung und Kommunikation 
 
(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und 
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher 
Bericht zu erstatten.  
 
(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen 
Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt 
Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger 
Erfüllungsgehilfen oder Substitute („berufliche Äußerungen“) sind nur dann 
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in 
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter 
Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation 
(speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht 
Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; 
dies gilt ausschließlich für berufliche Äußerungen. Das Risiko der Erteilung 
der beruflichen Äußerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der 
Übersendung dieser trägt der Auftraggeber. 
 
(3)  (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt 
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem 
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der 
Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer 
Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, 
Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) 
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen 
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die 
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 
 
(4)  (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die 
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine 
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon – insbesondere in 
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail 
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation – nicht immer 
sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem 
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht 
(fern-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird 
im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische 
Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche 
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die 
Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. 
Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an 
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an 
Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe. 
 
(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes 
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition 
liegt. 
 
(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine 
wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) 
übermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, 
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 

 
 

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers 
 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im 
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, 
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und 
dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 1988) 
verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch 

mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten 
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.  
(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher 
Äußerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein 
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch 
nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 
 
(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das 
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten. 
 
 

6. Mängelbeseitigung 
 
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich 
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als 
auch mündlichen beruflichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den 
Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch 
über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der 
Änderung zu verständigen. 
 
(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von 
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des 
Auftragnehmers bzw. – falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht 
abgegeben wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten 
Tätigkeit des Auftragnehmers. 
 
 (3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus 
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7. 
 
 

7. Haftung 
 
(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem 
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 
ABGB wird ausgeschlossen. 
 
(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des 
Auftragnehmers höchstens das zehnfache der 
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf 
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche 
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in 
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. 
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, 
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt 
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen 
beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des 
Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben- 
oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.  
 
(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen 
Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.  
 
(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB 
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des 
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz 
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht 
darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 
 
(6) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des 
Bestätigungsvermerkes zu laufen. 
 
(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten 
verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit 
Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag 
be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche 
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer 
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der 
Auswahl des Dritten. 
 
(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen 
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der 
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit 
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ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine 
Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise 
übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen 
jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine 
Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers 
hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle 
Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers 
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter 
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden 
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den 
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher 
beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und 
klaglos halten. 
 
(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers 
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten 
(Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den 
Substituten des Auftragnehmers. 
 
 

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz 
 
(1) Der Auftragnehmer ist gemäß § 80 WTBG 2017 verpflichtet, über 
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für 
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei 
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder 
gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen. 
 
(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers 
(insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen 
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des 
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der 
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht 
entbunden.  
 
(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit 
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, 
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. 
 
(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im 
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller im 
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der 
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten 
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem 
Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden 
grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung 
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte 
übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer 
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon 
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation 
seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist. 
 
(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die 
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden 
Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber 
zu verrechnen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskünfte im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung 
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber 
Dritten diesen Dritten erteilt werden.  
 
 

9. Rücktritt und Kündigung („Beendigung“) 
 
(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu 
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer 
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags. 
 
(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch 
bestimmt sich nach Punkt 11. 
 
(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn 
auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, 
auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten („Beendigungsfrist“) zum Ende 
eines Kalendermonats beendet werden. 
 
(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags – sind, soweit 
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom 
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren 
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich) 
möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs 
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb 
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen 

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein 
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.  
 
(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, 
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. 
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die 
über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des 
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist 
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 
 

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des 
Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen 

 
(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm 
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der 
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. 
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung 
des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des 
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen 
entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11. 
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers 
begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der 
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten 
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. 
 
(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der 
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose 
Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn 
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal 
nachweislich nicht nachkommt. 
 
 

11. Honoraranspruch 
 
(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt oder 
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte 
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, 
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes 
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz, 
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall 
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner 
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 
 
(2)  Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte 
Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird 
oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, 
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte 
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren. 
 
(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche 
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, 
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, 
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben 
gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1). 
 
(4)  Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch 
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch 
den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch 
für drei Monate. 
 
 

12. Honorar 
 
(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird 
jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene 
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des 
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die älteste Schuld anzurechnen. 
 
(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine 
Viertelstunde. 
 
(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet. 
 
(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang 
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert 
verrechnet werden. 
 
(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den 
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der 
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind 
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu 
führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren). 
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(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im 
Folgenden (7) bis (9): 
 
(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder 
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), 
Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten. 
 
(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die 
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den 
Nebenkosten. 
 
(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. 
anzusehen.  
 
(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von 
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 
 
(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für 
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, 
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen 
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. 
Satz UGB festgelegten Höhe. 
 
(12) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende 
der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 
 
(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 
 
(14)  Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 
 
(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die 
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein 
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben- 
und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss 
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, 
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren. 
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils 
für ein Auftragsjahr vereinbart. 
 
(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit 
den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen 
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur 
aufgrund eines besonderen Auftrages. 
 
(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und 
seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig 
machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis 
zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß 
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener 
Teilhonorierung gilt dies sinngemäß. 
 
(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, 
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur 
teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, 
sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen). 

 
(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf 
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 
 
 

13. Sonstiges 
 
(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche 
Zurückbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das 
Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer 
grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe 
seiner noch offenen Forderung. 
 
(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge 
der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und 
ähnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz 
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, 
nach Übergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit 
erstellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den 
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die 
Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer 

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). Ist 
eine Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder 
untunlich, können diese ersatzweise im Vollausdruck übergeben werden. 
Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu. 
 
(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des 
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den 
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber 
und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und für 
Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den für den 
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung 
von Geldwäsche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die 
er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. 
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber übermittelt 
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes 
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß). 
 
(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen 
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei 
Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach 
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, 
übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen 
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt 
sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des 
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren 
nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der 
Unterlagen.  
 
(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei 
ausdrücklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen 
musste.  
 
(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung 
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein 
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein 
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten 
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag 
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei 
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden. 
 
 

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter 
Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts. 
 
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des 
Auftragnehmers. 
 
(3) Gerichtsstand ist – mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung – das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes. 
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II. TEIL 
 

15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte 
 

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern 
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes. 
 
(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig 
verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 
 
(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im 
Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht 
begrenzt. 
 
(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer 
bestimmten Frist) gilt nicht. 
 
(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG: 

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom 
Auftragnehmer dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er 
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt 
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer 
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, 
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie 
eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, 
frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das 
Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 
 

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem 
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses 
Vertrages angebahnt hat, 

 
2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine 

Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten 
vorangegangen sind oder  
 

3.  bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort 
zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb 
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 
nicht übersteigt. 
 
Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine 
Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem 
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass 
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des 
Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche 
abgesendet wird. 
 
Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug 
um Zug 
 

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt 
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom 
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen 
Aufwand zu ersetzen, 
 

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu 
vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. 
 
Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt. 
 

(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG: 
 
Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB 
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 
 
Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde 
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das 
Gegenteil ausdrücklich erklärt ist. 
 
(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt: 
 
Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu 
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu 
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer 
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr 
und Kosten vornehmen. 
 
(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt: 
 
Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen 
ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zuständigkeit 
eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 

(9)  Verträge über wiederkehrende Leistungen: 
 

(a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen 
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die 
für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen 
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen 
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines 
halben Jahres kündigen. 

 
(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare 

Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung 
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die 
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden. 

 
(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten 

Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies 
dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt 
gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und 
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen 
vereinbart werden. 

 
(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht 

ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der 
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam. 
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